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Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

 

auf die mir zur Beantwortung zugewiesene schriftliche Frage übersende ich Ihnen  

die beigefügte Antwort. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung 

 

 

 

Rita Schwarzelühr-Sutter 



  
 

 

  

  

 

Schriftliche Frage der Abgeordneten Petra Pau  
vom 27. März 2024 
(Monat März 2024, Arbeits-Nr. 3/475) 
 
 
 
Frage 
Wieviele Fälle von Vandalismus und anderweitigen Angriffen auf KZ-Gedenkstätten 
wurden im Jahr 2023 nach Kenntnis der Bundesregierung in der Bundesrepublik er-
fasst? 
 
Antwort 
Im Rahmen des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes Politisch motivierte Kriminalität 
(KPMD-PMK) werden politisch motivierte Straftaten durch die zuständigen Landeskri-
minalämter an das Bundeskriminalamt übermittelt und in der zentralen PMK-Fallzah-
lendatei des BKA (LAPOS) erfasst. Ausgehend von den Motiven zur Tatbegehung 
und den Tatumständen werden politisch motivierte Straftaten durch die Länder soge-
nannten „Themenfeldern“ (u. a. dem Unterthemenfeld „Antisemitisch“ im Oberthe-
menfeld „Hasskriminalität“) zugeordnet sowie die erkennbaren ideologischen Hinter-
gründe und Ursachen der Tatbegehung in einem staatsschutzrelevanten „Phäno-
menbereich“ (-links-, -rechts-, -ausländische Ideologie-, -religiöse Ideologie-, -sons-
tige Zuordnung-) abgebildet. 
Darüber hinaus wird das Objekt (Ort, Sache, Institution, Veranstaltung oder Person), 
welches aufgrund der festgestellten oder sich aus dem Phänomenbereich und ggf. 
Themenfeld ergebenden Motivation heraus direkt und/oder inhaltlich angegriffen 
wurde, als Angriffsziel genannt (z. B. Oberangriffsziel „Gedenkstätte“). 
 
Vandalismus und anderweitig strafrechtlich relevante Angriffe auf KZ-Gedenkstätten 
werden im Rahmen des KPMD-PMK allgemein im Oberangriffsziel „Gedenkstätte“ re-
gistriert. Für das Jahr 2023 wurden insgesamt 324 Fälle unter dem Angriffsziel „Ge-
denkstätte“ erfasst. Das bedeutet, dass Angriffe auf KZ-Gedenkstätten in den Fall-
zahlen dieses Angriffsziels insgesamt enthalten sind, jedoch nicht trennscharf darge-
stellt werden können. Hintergrund ist, dass es für Straftaten in diesem Zusammen-
hang bzw. mit dieser Motivlage keine bundesweite Begrifflichkeit gibt, die mittels ei-
nes Themenfeldes oder eines recherchefähigen Katalogwertes dargestellt werden 
könnte. 




